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Bernhard Berger
Burgstraße 35
85630 Neukirchen
Telefon 08335/38 49 28
Telefax 08335/38 49 29

 Bernhard Berger ( Burgstraße 35 ( 85630 Neukirchen
Arbeitgeber GmbH
Herrn Hartmut Hartmann
Hochstraße 7
81669 München
Neukirchen, 03.01.2011

Mitteilung Arbeitsverhinderung

Sehr geehrter Herr Hartmann,

hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich wegen einer Erkrankung meiner acht Jahre alten Tochter und der für sie nötigen Pflege heute an der Erfüllung meiner Arbeitspflicht gehindert bin. 

Da es sich hierbei um einen persönlichen Verhinderungsgrund handelt, erlaube ich mir, Sie darauf hinzuweisen, dass Sie für diesen Tag mein normales Gehalt gemäß § 616 des Bürgerlichen Gesetzbuches fortzuzahlen haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Berger

Erläuterung:

Ein Verhinderungsgrund, der trotz nicht erbrachter Arbeitsleistung den Lohnanspruch erhält, ist nur bei persönlichen Gründen, die in der persönlichen Sphäre des Arbeitnehmers liegen, gegeben.

Dies sind beispielsweise außergewöhnliche Familienereignisse wie die eigene Hochzeit, Geburt eines Kindes, Goldene Hochzeit der Eltern, religiöse Feste wie Erstkommunion oder Konfirmation der Kinder, eine schwere Erkrankung oder Todesfall naher Angehöriger.

Aber auch persönliche Unglücksfälle wie Einbruch, Brand, unverschuldete Verkehrsunfälle und zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft stellen einen solchen Grund dar.

Ferner fällt auch die Betreuung oder Pflege eines erkrankten, noch nicht 12 Jahre alten Kindes darunter. Pro Kind und Kalenderjahr liegt die Grenze bei 10 Tagen, bei Alleinerziehenden bei 20 Tagen. Bei mehreren Kindern liegt die Obergrenze bei 25 Tagen, bei Alleinerziehenden bei 50 Tagen.

Arztbesuche fallen hierunter nur, wenn sie zwingend während der Arbeitszeit wahrge​nommen werden müssen. Dies setzt entweder besondere Dringlichkeit oder den erfolglosen Versuch, den Termin auf eine Zeit außerhalb der Arbeitszeit zu verlegen voraus.

Hingegen liegt kein persönlicher Verhinderungsgrund vor, wenn dieser sich auf einen größeren Personenkreis erstreckt wie beispielsweise Straßenverkehrsstörungen, Eisglätte, Schneeverwehungen oder Streik im öffentlichen Nah- oder Fernverkehr.
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